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Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung 
Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen,  
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen  
Praxis beim Düngen 

 
vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 

(BGBl. I S. 846) geändert worden ist 
 
Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf – Sachgebiet L2.3P – Landnutzung 
gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung folgende Allgemeinverfügung: 
 

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an Stickstoff, 
ausgenommen Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend 
von § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Düngeverordnung 
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auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer 
Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai 2022 
 

wie folgt verschoben: 
 

für den Regierungsbezirk Oberpfalz 
 

auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung 
(AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastetet ausgewiesen wurden: 
 

vom 15. November 2022 bis einschließlich 14. Februar 2023 
 

auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung 
(AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastetet ausgewiesen wurden (auf sog. „roten 
Flächen“): 
 

vom 15. Oktober 2022 bis einschließlich 14. Februar 2023 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt insbesondere für 
das Verbot, Düngemittel auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit Schnee 
bedeckten Boden auszubringen; sowie für die Einhaltung der N-Obergrenzen. 
 
Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in der jeweils gültigen Fassung 
der Wasserschutzgebietsverordnung vorgegeben sind, sind weiter zu beachten. 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf 
- Sachgebiet L2.3P - 
Regensburg, den 12. September 2022 
Theresia Addokwei, Landwirtschaftsoberrätin 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung des Kommunalunternehmens „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-
Sulzbach“ (Anstalt des öffentlichen Rechts) Sulzbach-Rosenberg 
 
Jahresabschlussbericht zum 31.12.2021 
 
Im Zeitraum vom 10.10. – 21.10.2022 liegt im Vorstandsekretariat des St. Anna Krankenhauses 
Sulzbach-Rosenberg folgender Jahresabschlussbericht für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme 
aus: 
 
Feststellungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2021: 
 
- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss und Lagebericht fest. 
- Der Jahresverlust 2021 wird durch den Landkreis Amberg-Sulzbach ausgeglichen. 
- Dem im Geschäftsjahr 2021 leitenden Vorständen des Kommunalunternehmens, 
 Herrn Roland Ganzmann und Herrn Thomas Baldauf, wird Entlastung erteilt. 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

An das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Krankenhäuser des Landkreises 
Amberg-Sulzbach, Sulzbach-Rosenberg, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar-
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über hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmens für das Geschäftsjahr vom 
01.01. bis zum 31.12.2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungsverordnung und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 
31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
Art. 79 LKrO i.V. mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungsverordnung und er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
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chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunterneh-
mens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 79 LKrO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risi-
ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Kommunalunternehmens abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
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wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunal-
unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. 
 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 
München, 20.06.2022 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
Christian Baumann 
Wirtschaftsprüfer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I.  
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 4 der Verbandssatzung und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit    148.400 € 
 
und im  
 
Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit    494.300 € 
ab. 
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§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 
Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf   20.000 €   festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Hahnbach, den 05.09.2022 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
gez.  
Bernhard Lindner 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 25.08.2022, Az. 941.01-43, 
die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
genehmigt (Art. 40 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO). 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Rathaus Hahnbach, Herbert-Falk-
Str. 5, 92256 Hahnbach), innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf (Art. 
65 Abs. 3 GO, § 4 BekV). 
 
Hahnbach, den 05.09.2022 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
gez. 
Bernhard Lindner 
Verbandsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sigl-Sigras-Gruppe, 
Landkreis Amberg-Sulzbach, für das Haushaltsjahr 2022 
 

I. 
 
Auf Grund der Verbandssatzung, des Art. 41 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur  
Wasserversorgung der Sigl-Sigras-Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben ab mit 587.900,00 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.308.000,00 € 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 90.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
Edelsfeld, den 06.09.2022 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Sigl-Sigras-Gruppe 
gez. 
Peter Gradl, 1. Vorsitzender 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält lt. Schreiben des Landratsamtes Amberg-Sulzbach vom 31.08.2022 
– Az. 43-941.01 – keine nach Art. 40 KommZG in Verbindung mit Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
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III. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt für die Dauer ihrer Gültigkeit in der Gemeindeverwal-
tung Edelsfeld, Hirschbachstraße 8, 92265 Edelsfeld, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsicht bereit. Dort liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art. 40 KommZG in Verbindung mit 
Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang 
öffentlich auf. 
 
Edelsfeld, den 06.09.2022 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Sigl-Sigras-Gruppe 
gez. 
Peter Gradl, 1. Vorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manöver im Landkreis Amberg-Sulzbach 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden in nächster Zeit folgende militärische Übungen durchgeführt: 
 
  Zeitraum Gebiet 
1. US-Army 

Manöver-Nr.: AE22-64 
12.09.2022 – 26.09.2022 Landkreis Amberg-Sulzbach: 

Freihung 
 

 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Bezüglich der Schadensabwicklung erteilt die jeweilige Gemeinde nähere Auskünfte. 
 
Informationen zum Umgang und den Gefahren von Fundmunition sowie detaillierterer Manöveran-
gaben erteilt das Sachgebiet 54, Katastrophenschutz, Tel. 09621 39-589. 
 
54/07.09.2022 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Personalnachrichten 
 

 
Nachruf 

Am 22.08.2022 verstarb 
Herr Josef Adam 

 
Wir trauern um einen verdienten Mitarbeiter, der beim Landkreis Amberg-Sulzbach von 2004 bis 
2016 als Amtsbote und seit 2018 als Parkplatzaufsicht tätig war. 
Unsere besondere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen. 
Wir danken Herrn Adam für die geleisteten Dienste und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 
 

Landkreis Amberg-Sulzbach 
Richard Reisinger  Erich Findl 
Landrat  Personalratsvorsitzender 

 

 
 


